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Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.vg-riechheimer-berg.de

AMTS- UND NACHRICHTENBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft

„Riechheimer Berg“
Im Amts- und Nachrichtenblatt der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ erfolgen amtliche und nichtamtliche 

Bekanntmachungen der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ und der Mitgliedsgemeinden
Alkersleben, Bösleben-Wüllersleben, Dornheim, Elleben, Elxleben, Osthausen-Wülfershausen, Witzleben

Das Amtsblatt sowie weitere Informationen der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ 
und ihrer Mitgliedsgemeinden finden Sie im Internet unter www.vg-riechheimer-berg.de
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Öffnungszeiten 
 der Verwaltungsgemeinschaft
Die Eingangstür der Verwaltung ist geschlossen, bitte klin-
geln Sie!

Montag 09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
�
Telefon:

Zentrale: 036200 /6240
Bauverwaltung: 036200 /62430 /62431 /62432 /62433
Haupt- und Ordnungsamt: 036200 /62412
Kämmerei: 036200 /62420 /62421
Steueramt: 036200 /62424
Kasse: 036200 /62422 /62423
E-Mail: info@vg-riechheimer-berg.de
Fax: 036200 /62444

Achtung, bitte beachten!

Einwohnermeldeamt und Standesamt

Das Einwohnermeldeamt und Standesamt der VG „Riechhei-
mer Berg“ befindet sich in der Stadt Arnstadt, Markt 1, Telefon: 
03628 / 7456.

Der persönliche Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Stadt Arnstadt ist zur Zeit nur per E-Mail oder 
telefonisch möglich. Die Hotline des Rathauses unter 03628 
/ 7456 steht Ihnen von Montag bis Donnerstag von 09:00 - 
16:00 Uhr und Freitag von 09:00 - 13:00 Uhr zur Verfügung.

E-Mail-Adresse: info@stadtverwaltung.arnstadt.de

Des Weiteren besteht die Möglichkeit der Online-Terminver-
gabe unter www.arnstadt.de/termin.

Die Terminvergabe funktioniert auf allen Endgeräten, ist intui-
tiv bedienbar und selbsterklärend.

Änderung der Anschrift  
der Verwaltungsgemeinschaft  
„Riechheimer Berg“
Mit der teilweisen Umbenennung der Straßennamen und Haus-
nummern im Ort Kirchheim zum 01. Mai 2020 hat sich die An-
schrift der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ und 
Mitgliedsgemeinden wie folgt geändert:

Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“
Am Gutshof 4 (zuvor Mönchsgasse 81)
OT Kirchheim
99334 Amt Wachsenburg

Telefonische Sprechzeiten 
des Kontaktbereichsbeamten
über die PI Arnstadt-Ilmenau: 03677 601-0

Info - Kindertageseinrichtungen

Telefonische Sprechzeiten der Leiterinnen  
der Kindertageseinrichtungen

Frau Horeis in der Verwaltung der
VG „Riechheimer Berg“ in Kirchheim:
Telefonisch dienstags von 8:00 Uhr - 17:00 Uhr
Tel.: 036200/ 62441 oder 036200/65620
E-Mail: kita-leitung@vg-riechheimer-berg.de
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Amtliche Bekanntmachungen  
der Gemeinde Alkersleben

Zweckvereinbarung zur Übertragung  
von Aufgaben im Brandschutz und  
in der Allgemeinen Hilfe
Die Zweckvereinbarung zwischen den Gemeinden Alkers-
leben, Bösleben-Wüllersleben, Dornheim, Elleben, Elxleben, 
Osthausen-Wülfershausen und Witzleben zur Übertragung von 
Aufgaben im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe auf die 
Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg, wurde im Amts-
blatt des Ilm-Kreises, am 29.12.2020, 21. Jahrgang, Nr. 13/2020, 
veröffentlicht.

Amtliche Bekanntmachungen  
der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben

Zweckvereinbarung zur Übertragung  
von Aufgaben im Brandschutz und 
in der Allgemeinen Hilfe
Die Zweckvereinbarung zwischen den Gemeinden Alkersle-
ben, Bösleben-Wüllersleben, Dornheim, Elleben, Elxleben, 
Osthausen-Wülfershausen und Witzleben zur Übertragung von 
Aufgaben im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe auf die 
Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg, wurde im Amts-
blatt des Ilm-Kreises, am 29.12.2020, 21. Jahrgang, Nr. 13/2020, 
veröffentlicht.

Amtliche Bekanntmachungen  
der Gemeinde Dornheim

Zweckvereinbarung zur Übertragung  
von Aufgaben im Brandschutz und  
in der Allgemeinen Hilfe
Die Zweckvereinbarung zwischen den Gemeinden Alkersleben, 
Bösleben-Wüllersleben, Dornheim, Elleben, Elxleben, Osthau-
sen-Wülfershausen und Witzleben zur Übertragung von Aufga-
ben im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe auf die Verwal-
tungsgemeinschaft Riechheimer Berg, wurde im Amtsblatt des 
Ilm-Kreises, am 29.12.2020, 21. Jahrgang, Nr. 13/2020, veröf-
fentlicht.

Amtliche Bekanntmachungen der  
Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“

Festsetzung der Grundsteuer

der Mitgliedsgemeinden Alkersleben, Bösleben-Wül-
lersleben, Dornheim, Elleben, Elxleben, Osthausen-
Wülfershausen, und Witzleben der Verwaltungsge-
meinschaft „Riechheimer Berg“ für das Kalenderjahr 
2021 durch öffentliche Bekanntmachung

Diese Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung betrifft 
alle Grundsteuerpflichtigen, die im Kalenderjahr 2021 die glei-
che Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für sie 
wird die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2021 gem. § 27 Abs. 
3 Grundsteuergesetz durch diese öffentliche Bekanntmachung 
mit dem zuletzt durch Grundsteuerbescheid veranlagten Betrag 
festgesetzt.
Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffentlichen Be-
kanntmachung die Rechtswirksamkeit eines schriftlichen Steu-
erbescheides.
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen oder durch 
Eigentumswechsel eintreten, wird hierüber ein entsprechender 
neuer Grundsteuerbescheid erteilt.
Zahlungsaufforderung:
Die Steuerpflichtigen, die keine Ermächtigung zur Abbuchung 
der Grundsteuer erteilt haben, werden gebeten, die Grundsteuer 
2021 – wie im zuletzt ergangenen Bescheid festgesetzt –
zu entrichten.
Die Fälligkeiten sind der 15. 02., 15. 05., 15. 08. und 15. 11. 2021 
für Quartalszahler und der 01.07.2021 für Jahreszahler.
Zu spät überwiesene Zahlungen werden mit Säumniszuschlägen 
belastet. Bei Nichtzahlung werden Mahngebühren und Säumnis-
zuschläge erhoben.
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats 
nach dieser öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist in der Verwaltungsgemeinschaft 
„Riechheimer Berg“, Am Gutshof 4, 99334 Amt Wachsenburg, 
OT Kirchheim, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts an der fristge-
rechten Zahlungspflicht.

Zweckvereinbarung zur Übertragung von 
Aufgaben im Brandschutz und in der  
Allgemeinen Hilfe
Die Zweckvereinbarung zwischen den Gemeinden Alkersleben, 
Bösleben-Wüllersleben, Dornheim, Elleben, Elxleben, Osthau-
sen-Wülfershausen und Witzleben zur Übertragung von Aufga-
ben im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe auf die Verwal-
tungsgemeinschaft Riechheimer Berg, wurde im Amtsblatt 
des Ilm-Kreises, am 29.12.2020, 21. Jahrgang, Nr. 13/2020, ver-
öffentlicht.
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Amtliche Bekanntmachungen  
der Gemeinde Witzleben

Zweckvereinbarung zur Übertragung  
von Aufgaben im Brandschutz und  
in der Allgemeinen Hilfe
Die Zweckvereinbarung zwischen den Gemeinden Alkersle-
ben, Bösleben-Wüllersleben, Dornheim, Elleben, Elxleben, 
Osthausen-Wülfershausen und Witzleben zur Übertragung von 
Aufgaben im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe auf die 
Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg, wurde im Amts-
blatt des Ilm-Kreises, am 29.12.2020, 21.Jahrgang, Nr. 13/2020, 
veröffentlicht.

Mitteilungen

Grundstücksmarkt der Mitgliedsgemeinden
Öffentliche Ausschreibung

Wohnungen zu vermieten

Osthausen
In der Ellebener Str. 110 und 111, 99310 Osthausen ist jeweils 
eine 2-Zimmer-Wohnungen neu zu vermieten. Mietbeginn nach 
Vereinbarung. Wohnungsgröße: ca. 38 m² und ca. 48 m².

Kaltmietpreis 4,90 €/m² zzgl. NK. Kaution 2 Monatskaltmieten.

Interessenten wenden sich bitte an die Bauverwaltung der 
Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ Tel.: 036200/ 
6 24 25

Historisches

Schicksaal eines Alkerslebener Bürgers
Diesen Monat sind nun 300 Jahre vergangen, als der Sohn des 
damaligen Alkerslebener Pfarrers ein folgenschweres Pech hat-
te. Der junge Hedenus war Student an der Universität in Jena 
und wahrscheinlich hatte er einen Streit mit einem Mitstudenten. 
In jener Zeit war es oft in solchen Personenkreisen üblich, Mei-
nungsverschiedenheiten in einem Duell mit Waffe auszutragen. 
Von diesem Fall fand ich folgenden Eintrag in Archivunterlagen:

Amtliche Bekanntmachungen  
der Gemeinde Elleben

Zweckvereinbarung zur Übertragung  
von Aufgaben im Brandschutz und  
in der Allgemeinen Hilfe
Die Zweckvereinbarung zwischen den Gemeinden Alkersleben, 
Bösleben-Wüllersleben, Dornheim, Elleben, Elxleben, Osthau-
sen-Wülfershausen und Witzleben zur Übertragung von Aufga-
ben im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe auf die Verwal-
tungsgemeinschaft Riechheimer Berg, wurde im Amtsblatt des 
Ilm-Kreises, am 29.12.2020, 21. Jahrgang, Nr. 13/2020, veröf-
fentlicht.

Amtliche Bekanntmachungen  
der Gemeinde Elxleben

Zweckvereinbarung zur Übertragung  
von Aufgaben im Brandschutz und  
in der Allgemeinen Hilfe
Die Zweckvereinbarung zwischen den Gemeinden Alkersleben, 
Bösleben-Wüllersleben, Dornheim, Elleben, Elxleben, Osthau-
sen-Wülfershausen und Witzleben zur Übertragung von Aufga-
ben im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe auf die Verwal-
tungsgemeinschaft Riechheimer Berg, wurde im Amtsblatt des 
Ilm-Kreises, am 29.12.2020, 21. Jahrgang, Nr. 13/2020, veröf-
fentlicht.

Amtliche Bekanntmachungen  
der Gemeinde Osthausen-Wülfershausen

Zweckvereinbarung zur Übertragung  
von Aufgaben im Brandschutz und  
in der Allgemeinen Hilfe
Die Zweckvereinbarung zwischen den Gemeinden Alkersleben, 
Bösleben-Wüllersleben, Dornheim, Elleben, Elxleben, Osthau-
sen-Wülfershausen und Witzleben zur Übertragung von Aufga-
ben im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe auf die Verwal-
tungsgemeinschaft Riechheimer Berg, wurde im Amtsblatt des 
Ilm-Kreises, am 29.12.2020, 21. Jahrgang, Nr. 13/2020, veröf-
fentlicht.
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Sonstige Mitteilungen

Brennholzverkauf der Waldgenossen-
schaft „Haardt-Loh-Elleben“
Hiermit gibt die Waldgenossenschaft „Haardt-Loh-Elleben“ 
Brennholz Eiche und Esche (schwaches-mittelstarkes Kro-
nenholz) zur Selbstwerbung frei. Das zu werbende Holz 
liegt bereits am Boden. Die Brennholzwerbung kann sofort, 
jedoch erst nach Absprache und Einweisung mit dem Vorsit-
zenden, beginnen!
Anfragen bitte unter Tel. 0176/78283394 bei Herrn M. Wag-
ner.

Der Vorstand

Altersjubiläen

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag

am 02.02. zum 80. Geburtstag Gunter Wendemuth
am 06.02. zum 70. Geburtstag Ingrid Fischer

Kirchliche Nachrichten

Kirchengemeindeverband  
Elxleben-Witzleben

Gottesdienste im Februar 2021

Monatsspruch Februar:
Freut euch darüber, dass eure Namen im 
Himmel verzeichnet sind!
(Lk 10,20)

Der Kirchengemeindeverband wünscht Ih-
nen allen ein gesegnetes und gesundes 
neues Jahr!

Wir bitten um Ihr Verständnis dafür, dass 
wir zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
noch keinen Gottesdienstplan veröffentli-

chen können.
Beachten Sie deshalb bitte die Aushänge vor Ort in den Schau-
kästen. Dort finden Sie die jeweils aktuellen Gottesdienstzeiten.
Bitte bringen Sie zu allen Veranstaltungen Ihren Mund-Na-
senschutz mit.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Pfarrerin Franziska Remdt

„Hedenus, Wilhelm Ernst, war 6. April 1699 in Dannheim bei 
Arnstadt geboren, wurde 1718 immatrikuliert und starb 19. Jan. 
1721. Das KB berichtet dazu: „H. aus Alkersleben bey Arnstadt, 
so von Christian Wilhelm Ulrici, einem Studioso von Scölen bey 
Naumburg geschoßen, und balden darauf verstorben, demsel-
ben aber ist am Sonntag Septuagesimae von Herrn Kirchenrath 
Weißenborn in der Stadtkirchen eine Gedächtnispredigt gehal-
ten.“ - Verfasser der vorliegenden Leichenrede ist aber der Jurist, 
Geheimrat Prof. Dr. Christian Wildvogel gewesen.
Da des Verstorbenen Vater und Großvater Pfarrer waren, wurde 
ihm wohl außer der Universitäts- auch noch eine kirchliche Feier 
bewilligt.“

Sein Vater Elias Hedenus begleitete das Pfarramt in Alkersleben 
von 1703 bis 1746. Nach seinem Tode ließ seine Frau ein Bild 
von ihm in der Kirche aufhängen. Es befindet sich heute noch 
dort an der Wand und ist das Größte der Bildnisse einiger ehe-
maliger Geistlichen des Ortes. (Quelle Originaltext: Leichenpre-
digen in Jena, Stadtarchiv Erfurt)

K. Wagner

Altersjubiläen

Wir gratulieren zum Geburtstag

am 02.02. zum 80. Geburtstag Rosemarie Frey
am 07.02. zum 70. Geburtstag Brigitta Fries
am 12.02. zum 70. Geburtstag Ingrid Schmidt
am 23.02. zum 90. Geburtstag Marianne Schade

Altersjubiläen

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag

Riechheim
am 08.02. zum 70. Geburtstag Herbert Richter
am 09.02. zum 80. Geburtstag Helmut Gürtler
Elleben
am 11.02. zum 70. Geburtstag Werner Günzel
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Altersjubiläen

Wir gratulieren zum Geburtstag
Osthausen
am 01.02. zum 70. Geburtstag Lothar Möller

Sonstige Mitteilungen

Straßenreinigungspflicht
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
um die Sicherheit auf unseren Straßen und Gehwegen zu ge-
währleisten, kümmern sich viele Anlieger in guter und vorbildli-
cher Weise darum, dass auf den Gehwegen keine zusätzlichen 
Rutschgefahren entstehen und das Oberflächenwasser gut ab-
laufen kann. Bei diesen Anliegern möchte ich mich ausdrücklich 
bedanken.
Gleichzeitig werden in diesem Zusammenhang alle Grund-
stückseigentümer darum gebeten, die der Reinigung bisher 
keine oder wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben, vor ihren 
Grundstücken tätig zu werden.
Die Eigentümer und Besitzer der zur Straßeneinheit gehörenden 
Grundstücke sind lt. Straßenreinigungssatzung abwechselnd rei-
nigungspflichtig. Die Reinigungspflicht besteht auch für anliegen-
de Grundstücke.

gez. Klaus Kolodziej
Bürgermeister
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